Frau Präsidentin / Herr Präsident
verehrte Abgeordnete
der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf zur Aussetzung
der 7 - Jahresfrist bis zum 31.12.2008 
bei Nutzungsänderung von ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäuden
im Außenbereich
 - kommt nicht überraschend.

Überraschender ist schon eher, dass die Landesregierung 
und - nicht - die Koalitionsfraktionen diesen Gesetzesentwurf einbringen.

Aber, anscheinend ist es den Regierungsfraktionen gar nicht so eilig mit diesem Anliegen.

Frau Präsidentin / Herr Präsident

Verehrte Abgeordnete
in der Sache hat sich der Landtag bereits in der vergangenen Legislaturperiode intensiv mit der Aussetzung der
 - 7 - Jahresfrist im Rahmen von Antragsberatungen, Gesetzesentwürfen und Anhörungen befasst.
Der in diesem Zusammenhang ebenfalls immer erörterte 
" Zustimmungsvorbehalt der oberen   

  Bauaufsichtsbehörden"
wird,
- nachdem der Ausschuss für Bauen und Verkehr vergangene Woche, 

- auch auf Mitwirkung meiner Fraktion hin positiv votiert hat  -  abgeschafft.

Frau Präsidentin / Herr Präsident meine Damen und Herren Abgeordnete

es wäre schön,

wenn wir auch den jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf zügig beraten könnten

· ohne - dass sich die damaligen Ausführungen von Herrn Schemmer oder des Herrn Rommelsbacher wiederholen müssen.

Denn wir wissen alle, dass das angesprochene Problem einen sehr begrenzten Wirkungskreis 
von schätzungsweise ein - bis zweihundert Fällen in NRW hat.

Daher sage ich klar und deutlich, dass sich der Landtag eher mit den weit verbreiteten Problemen der Menschen in unserem Land befassen sollte - um diese endlich einer Lösung zuzuführen.
Die SPD - Fraktion stimmt selbstverständlich einer Überweisung dieses Gesetzentwurfes in den Fachausschuss zu.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

